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101 Stadt Kronach 
Bekanntmachung 
Wasserrecht; 
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
Verordnung des Landratsamtes Kronach über 
das Überschwemmungsgebiet an der Rodach, 
Gew. I, auf dem Gebiet der Gemeinden 
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Kronach, Steinwiesen, Wallenfels, Marktrodach, 
Weißenbrunn und Küps, Flusskilometer 8,2 
bis Flusskilometer 38,8 - Überschwemmungs-
gebietsverordnung „Rodach“ -

102 Abwasserverband Kronach-Süd 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Kronach 101

Bekanntmachung 
Wasserrecht; 

Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
Verordnung des Landratsamtes Kronach 
über das Überschwemmungsgebiet an  
der Rodach, Gew. I, auf dem Gebiet der  

Gemeinden Kronach, Steinwiesen, Wallen-
fels, Marktrodach, Weißenbrunn und Küps, 
Flusskilometer 8,2 bis Flusskilometer 38,8  
- Überschwemmungsgebietsverordnung 

 „Rodach“ -

Das Landratsamt Kronach führt in dem o. g. Wasser-
rechtsverfahren 

am Dienstag, den 03.08.2021, um 10.00 Uhr,  
im Sitzungszimmer, Saal A, 

des Landratsamtes Kronach,  
Güterstraße 18, 96317 Kronach, 

den nichtöffentlichen Erörterungstermin
durch.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erho-
benen Einwendungen zur geplanten Festsetzung des 
Überschwemmungsgebiets an der Rodach sowie die 
Stellungnahmen der Behörden mit den Behörden, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen er-
hoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erör-

tern. An dem Erörterungstermin können alle Beteiligten 
teilnehmen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der derzeitigen Situ-
ation nur Personen, die fristgerecht Einwände erhoben 
und eine Einladung erhalten haben, zu diesem Termin zu-
gelassen werden. Die Teilnehmerzahl wird auf zwei Per-
sonen pro Einwendung beschränkt. Auf die allgemeinen  
Corona-Regeln und die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes wird hingewiesen.

Die Vertretung durch eine(n) Bevollmächtige(n) ist mög-
lich. Diese(r) hat ihre/seine Bevollmächtigung durch ei-
ne schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den 
Akten des Landratsamtes Kronach zu geben.

Anderen Personen, als den am Verfahren beteiligten, kann 
der/die Verhandlungsleiter(in) die Anwesenheit gestatten, 
wenn kein(e) Beteiligte(r) widerspricht.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Erörte-
rungstermin bei Ausbleiben eines/einer Beteiligten auch 
ohne ihn/sie verhandelt werden kann und dass das An-
hörungsverfahren mit dem Schluss der Verhandlung be-
endet ist.

Durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehen-
de Aufwendungen, auch solche für eine(n) Bevollmäch-
tige(n), können nicht erstattet werden.

Kronach, 14.07.2021

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin



Küps, 15.07.2021
Abwasserverband
Kronach-Süd

- Rebhan -
Verbandsvorsitzender

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Bescheid vom 06.07.2021, Az. 20-941/21, gemäß 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) die er-
forderliche Genehmigung zur Kreditaufnahme nach § 2 
erteilt.

Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe des 
Kreisamtsblattes an eine Woche lang im Rathaus Küps, 
Am Rathaus 1, Zimmer 213, während der allgemeinen 
Dienststunden gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemein-
deordnung öffentlich aufgelegt.
Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die da-
zugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit zur 
Einsicht bereit.

Küps, 15.07.2021
Abwasserverband
Kronach-Süd

- Rebhan -
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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Abwasserverband 102
Kronach-Süd

Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der Art. 40 ff des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und  
§ 17 ff der Verbandssatzung in der derzeit geltenden Fas-
sung, erlässt der Abwasserverband Kronach-Süd folgen-
de Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.969.550 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.062.050 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsför derungs maßnahmen wird 
auf  565.400 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
1. Betriebskostenumlage (BKU)
 Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse und sons-

tige Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf 
zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaus-
haltes wird auf 1.346.700 €

 festgesetzt.
 Er wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Be-

triebskosten-Umlage „BKU“).
 Der Umlegungsschlüssel ergibt sich aus § 18 Abs. 2 

der Verbandssatzung.

2. Investitionskostenumlage (IKU)
 Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse und sons-

tige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird 

 auf  110.550 €
 festgesetzt.
 Er wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investi-

tionskosten-Umlage „IKU“).
 Der Umlegungsschlüssel ergibt sich aus § 18 Abs. 1 

der Verbandssatzung.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgabennach dem Haushaltsplan wird 
auf  150.000 €
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in 
Kraft.


